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Landratsamt 
 
 
Der Wahlleiter 
des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm 
 

Bekanntmachung 
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

 
für die Wahl des Kreistages, sowie des Landrats 
 
 im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 
am Sonntag, den 15. März 2020 
 
1. Durchzuführende Wahl 
Am Sonntag, den 15. März 2020 findet die Wahl  
von 60 Kreisräten sowie des Landrats statt. 
 
2. Wahlvorschlagsträger 
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen 
(Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff der 
politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die politischen 
Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sonstigen 
Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel es ist, 
sich an Landkreiswahlen zu beteiligen. 
Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, können keine Wahl-
vorschläge einreichen. 
 
3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
3.1 
Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen aufgefordert.  
Die Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, 
jedoch spätestens am Donnerstag, den 23. Januar 2020, 18.00 
Uhr dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen 
Dienststunden im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Hofberg 9, 1. 
Stock, 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm übergeben werden. 
Jeder Wahlvorschlagsträger darf jeweils nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. 
 
3.2 
Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl 

 
-  des Kreistags nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, 
-  des Landrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
 
mit Bindung an die sich bewerbenden Personen statt. 
 
3.3 
Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die 
Wahl 
 
-  des Kreistags nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, 
-  des Landrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
 
ohne Bindung an sich bewerbende Personen statt. 

 
4. Wählbarkeit zum Kreisrat 
4.1 
Für das Amt eines Kreisrats ist jede Person wählbar, die am Wahltag 
-  Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder  
   Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen  
   Union ist; 
-  das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
-  seit mindestens drei Monaten im Landkreis eine Wohnung hat, die 
   nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu  
   haben sich im Landkreis gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit  
   infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit 
   dem Wegzug in den Landkreis zurückkehrt, ist mit dem Zuzug  
   wieder wählbar. 

 
4.2 
Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 
21 Abs. 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) 
nicht wählbar ist. 
 
5. Wählbarkeit zum Landrat 
5.1 
Für das Amt des Landrats ist jede Person wählbar, die am Wahltag: 
-  Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; 
-  das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
 
5.2 
Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 
39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. Zum Landrat kann außerdem 
nicht gewählt werden, wer am Tag des Beginns der Amtszeit das 67. 
Lebensjahr vollendet hat. 
 
6. Aufstellungsversammlung 
6.1 
Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer 
Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, die zu diesem 
Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist. 

 
Diese Aufstellungsversammlung ist 
-  eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe, 
-  eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern 
   einer Partei oder Wählergruppe für die bevorstehende Aufstellung  
   sich bewerbender Personen gewählt wurden oder 
-  eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung  
   einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein für bevorstehende  
   Wahlen bestellt wurde. 
 
Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversamm-
lung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der 
Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wähler-
gruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegier-
ten im Wahlkreis wahlberechtigt waren. 
Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstel-
lungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat 
stattfinden, in dem der Wahltag liegt. 
Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung 
gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtig-
te und anwesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich 
für die Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. 
 
6.2 
Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich 
bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in 
gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen. 
 
6.3 
Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame 
Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind in 
einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Wahl des 
Landrats siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die 
Wahlvorschlagsträger. 
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6.4 
Bei Kreistagswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich 
bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel 
aufgeführt werden sollen. 
 
6.5 
Besonderheiten bei der Landratswahl: 
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich 
gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, sind folgende 
Verfahrensarten möglich: 
 
6.5.1 
Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen 
Aufstellungsversammlung der Parteien und der Wählergruppen 
aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen. 
 
6.5.2 
Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende 
Person in getrennten Versammlungen auf und reichen getrennte 
Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren Versammlungen 
aufgestellte Person muss gegenüber dem Wahlleiter schriftlich 
erklären, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person auftreten 
will oder, falls diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht 
auf allen Wahlvorschlägen bewerben will. 
 
7. Niederschrift über die Versammlung 
7.1 
Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein: 
-  die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung, 
-  Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 
-  die Zahl der teilnehmenden Personen, 
-  bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung,  
   dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor  
   dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer  
   Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden ist, die im Zeit- 
   punkt der Wahl der Delegierten im Landkreis wahlberechtigt  
   waren, 
-  der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 
-  das Wahlverfahren, nachdem die sich bewerbenden Personen 
   gewählt wurden, 
-  die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre  
   Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Aufführung, 
-  auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen  
   ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversammlung Ersatzleute  
   aufgestellt hat, 
 
7.2 
Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden 
Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Versammlung 
teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte 
Person darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. Auch sich 
bewerbende Personen dürfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn 
sie an der Versammlung teilgenommen haben. 
 
7.3 
Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die 
sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und 
Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung 
teilgenommen haben. 
 
7.4 
Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag 
beizulegen. 
 
8. Inhalt der Wahlvorschläge 
8.1 
Bei Kreistagswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele 
sich bewerbende Personen enthalten, wie Kreisräte zu wählen sind.  
In unserem Landkreis darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 60 
sich bewerbende Personen enthalten. Wenn sich bewerbende Per-
sonen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich 
die Zahl der sich bewerbenden Personen entsprechend. 
 
Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges 
Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufge-
stellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag 
benannt werden. Bei Landratswahlen darf jeder Wahlvorschlag nur 
eine sich bewerbende Person enthalten. 
 
 

8.2 
Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvorschläge 
müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei denen der Name 
der Partei oder der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge 
oder in anderer Weise ausgedrückt wird, 
reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere 
Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung 
der Wahlvorschläge erforderlich ist. 
 
Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name 
des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem gemeinsamen 
Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher daran beteiligter Partei-
en oder Wählergruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihen-
folge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt einge-
reichte Wahlvorschläge zur Wahl des Landrats kein oder kein ge-
meinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in 
alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort. 
 
8.3 
Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die 
Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert behandelt werden 
sollen. 
 
8.4 
Jeder Wahlvorschlag soll eine Beauftragte/einen Beauftragten und 
ihre/seine Stellvertretung bezeichnen, die im Landkreis 
wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste 
Unterzeichnerin/der erste Unterzeichner als Beauftragte/r, die/der 
zweite als ihre/seine Stellvertretung. Die/Der Beauftragte ist 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der/des 
Beauftragten. 

 
8.5 
Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender 
Personen in erkennbarer Reihenfolge entsprechend der Aufstellung 
in der Niederschrift über die Aufstellungsversammlung nach 
Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder 
Stand und Anschrift enthalten. 

 
8.6 
Angegeben werden können kommunale Ehrenämter und im Grund-
gesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den 
Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesonde-
re: Ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Ge-
meinderatsmitglied, stellvertretender Landrat, Kreisrat, Bezirkstags-
präsident, stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied 
des Europäischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags. 
Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf 
dem Stimmzettel vor den zweifach aufzuführenden und diese vor 
den übrigen sich bewerbenden Personen. 

 
8.7 
Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme 
ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und dass sie bei 
Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur 
in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung 
festgestellt, hat die sich bewerbende Person dem Wahlleiter nach 
Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt 
sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind 
die Bewerbungen für ungültig zu erklären. 
 
Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 
 
8.8 
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder eines Landrats 
muss ferner eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich 
bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung 
sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthalten. 
 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

 
8.9 
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder eines Landrats 
muss für die sich bewerbende Person eine Bescheinigung der 
Gemeinde, in der sie  ihre  Hauptwohnung  hat, bei  Personen  ohne  
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Wohnung eine Bescheinigung der letzten Wohnsitzgemeinde,  
enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.  
Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen. 
 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 
 
8.10 
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder des Landrats muss 
eine gemeindliche Bescheinigung über das Wahlrecht der Beauftrag-
ten und ihrer Stellvertreter sowie die Unterzeichner/innen der Wahl-
vorschläge enthalten. 
 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

 
9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrie-
ben sein, die am Montag, 03. Februar 2020 (41. Tag vor dem Wahl-
tag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewerbende 
Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die 
Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet 
werden. Die Unterzeichner/innen müssen Familienname, Vorname 
und Anschrift angeben und im Landkreis wahlberechtigt sein. Jeder 
Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die 
Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts 
oder der Tod der Unterzeichner/innen des Wahlvorschlags berührt 
die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht. 
 
10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 
10.1 
Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur 
von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden, sondern 
zusätzlich von mindestens 385 Wahlberechtigten durch Unterschrift 
in Listen, die bei der Gemeinde/Stadt oder bei der Verwaltungs-
gemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. Neue Wahlvorschlags-
träger sind Parteien und Wählergruppen, die im Kreistag seit dessen 
letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags 
ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (16. Dezember 
2019) vertreten waren; sie benötigen allerdings dann keine 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten 
Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H. 
der im Land insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der 
letzten Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der im Land 
abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeblich 
sind die von der Landeswahlleitung früher als drei Monate vor dem 
Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse. 
 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger in 
ihrer Gesamtheit im Kreistag seit dessen letzter Wahl auf Grund des 
gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem 
Wahltag (16. Dezember 2019) vertreten waren oder wenn 
mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften benötigt. 
 
10.2 
In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 
-  die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Per- 
   sonen und Ersatzleute, 
-  Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste einge- 
   tragen haben, 
-  Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben. 
 
10.3 
Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der 
Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu 
dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der 
sich Eintragenden verboten. 
 
10.4 
Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. 
 
10.5 
Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, 
die Öffnungszeiten und die Ausstellung von Eintragungsscheinen an 
kranke und körperlich behinderte Personen werden von den 
Gemeinden, Marktgemeinden und Städten gesondert bekannt 
gemacht. 
 
 
 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 
Donnerstag, 23. Januar 2020, 18.00 Uhr (52. Tag vor dem Wahltag) 
zulässig. 
 
Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschlie-
ßen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über die Aufstel-
lung der Wahlvorschläge. Die/Der Beauftragte kann durch die Auf-
stellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten Vo-
raussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen. 
 
17.12.2019 

 
Heinz Taglieber 
Wahlleiter für die Landkreiswahlen 
______________________________________________________ 

 
Beteiligungsbericht des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm gem. 
Art. 82 Abs. 3 LKrO für das Jahr 2018 
 
Der Beteiligungsbericht des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm nach 
Art. 82 Abs. 3 LKrO über seine Beteiligungen an Unternehmen in 
einer Rechtsform des Privatrechts wurde dem Kreistag in seiner 
Sitzung vom 16.12.2019 vorgelegt.  
 
Dieser Bericht liegt im Geschäftsraum des Beteiligungsmanagers, 
Zimmer-Nr. A212 öffentlich zur Einsichtnahme auf. Dies wird hiermit 
bekanntgegeben.  
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 17.12.2019 
 
Martin Wolf, Landrat  
______________________________________________________ 

 
Vollzug der Baugesetze; 
Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheids vom 
04.12.2019 mit dem Aktenzeichen 30/602 BV III 20191690 betref-
fend den Neubau des Hallenschwimmbads Pfaffenhofen (Tektur 
Freiflächengestaltungsplan) auf Flurnummern 790, 790/17 und 722 
der Gemarkung Pfaffenhofen  
 
Der verfügende Teil der Genehmigung: 
 
„Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt folgenden Bauge-
nehmigungs-Bescheid: 
 
1. Für die o.g. Baumaßnahme wird die bauaufsichtliche 

Genehmigung erteilt. 
 
2. Der Genehmigung liegen die mit obigem Antrag einge-

reichten Bauvorlagen, geprüft am 28.11.2019, zugrunde. 
 

3. Die wasserrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen und 
naturschutzrechtlichen Auflagen und die wasserrechtli-
chen und naturschutzrechtlichen Hinweise aus der Ge-
samtgenehmigung 
Aktenzeichen: 30/602 BV III 20182879 vom 17.05.2019 
gelten weiterhin. 

 
4. Auflagen: 

 
4.1. Bauordnungsrechtliche Auflage: 

 
Baubeginn 
Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn des Bauvorha-
bens und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer 
Unterbrechung von mehr als sechs Monaten mindestens 
eine Woche vorher dem Landratsamt mittels des Formu-
lars „Baubeginnsanzeige“ schriftlich zusammen mit den 
ggf. erforderlichen Bescheinigungen nach Art. 62a Abs. 2 
und Art. 62b Abs. 2 BayBO mitzuteilen bzw. vorzulegen 
(Art. 68 Abs. 7 BayBO). 
 
Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jewei-
ligen Bauabschnitts darf erst dann begonnen werden, 
wenn diese Unterlagen dem Landratsamt im Original oder 
per Fax (lediglich gescannte Dokumente können nicht ak-
zeptiert werden) vorliegen (Art. 68 Abs. 5 BayBO). 
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5. Hinweise: nicht wiedergegeben 

 
6. Kosten: Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens 

zu tragen. Der Bescheid ergeht gebührenfrei (Art. 4 Kos-
tengesetz - KG -). Auslagen sind nicht entstanden.“ 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen1

 

Form. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Bitte beachten Sie, dass seit der Rechtsänderung vom 01.01.1998 
Rechtsmittel von Dritten (z.B. Nachbarklagen) gegen die Zulassung 
eines Bauvorhabens keine aufschiebende Wirkung mehr haben. 
Das heißt, mit dem Bau kann im Regelfall sofort begonnen werden, 
aber auf eigenes Risiko. 
 
Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (Baustopp) kann 
beim Verwaltungsgericht München aber ein Antrag nach § 80 a Abs. 
3 Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
gestellt werden.“ 
 
Der Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung liegt in 
der Zeit  

vom 18.12.2019 bis einschließlich 17.01.2020 
 

im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Zimmer B 210, Hauptplatz 22, 
85276 Pfaffenhofen nach Art. 29 BayVwVfG zur allgemeinen Ein-
sichtnahme aus.  

 
Dort können Beteiligte Einwendungen vorbringen. Nach Ablauf der 
Frist von einem Monat nach dieser Bekanntmachung sind alle öffent-
lich-rechtlichen Einwendungen gegen den Bescheid ausgeschlos-
sen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch diese öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. 
 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, 05.12.2019 
 
Martin Wolf, Landrat 
______________________________________________________ 
 

Schulverband Langenbruck 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schul-
verbands Langenbruck und Entschädigungssatzung für ehren-

amtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Langenbruck 
(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) erlässt 
aufgrund des Art. 9 Abs.1 Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes (BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – i.V.m. Art. 18, 
Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 
29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 und 6 
und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie Art. 20a und 
Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
– BayRS 2020-1-1-I – folgende 

Satzung  
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands  

und Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit  
(Verbandssatzung):  

 
§ 1 Name und Sitz des Schulverbands  

 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: Schulverband Lan-

genbruck. 
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in 85084 Reichertshofen, 

Schloßgasse 5. 
(3) Sein räumlicher Geltungsbereich umfasst den mit Rechtsver-

ordnungen der Regierung von Oberbayern vom15.April 2005 
(Amtsblatt Nr. 9/2011) festgelegten Schulsprengel für die 
Volksschule Langenbruck. 

(4) Mitglieder des Schulverbandes sind der Markt Reichertshofen 
und die Gemeinde Pörnbach. 

 
§ 2 Organe des Schulverbandes 

 
Die Organe des Schulverbandes sind 
(1) die Schulverbandsversammlung 
(2) die Person, die den Vorsitz des Schulverbandes führt (Schul-

verbandsvorsitzender) 
(3) für den Schulverband wird zusätzlich ein Rechnungsprüfungs-

ausschuss gebildet. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht 
aus 3 Mitgliedern, die die Schulverbandsversammlung aus ihrer 
Mitte bestellt. Den Vorsitz führt ein von der Schulverbandsver-
sammlung bestimmtes Ausschussmitglied. 

 
§ 3 Schulverbandsversammlung 

 
(1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den ersten Bür-

germeistern der am Schulverband beteiligten Gemeinden oder 
deren nach Art. 31 Abs. 2 oder Abs. 3 KommZG bestellten 
Stellvertretern. Gemeinden, aus denen am 1. Oktober jeden 
Jahres 51 bis 100 Schüler die Verbandsschule besuchen (Ver-
bandsschüler) entsenden einen und für jedes weitere angefan-
gene Hundert Verbandsschüler nochmals einen weiteren Ver-
bandsrat in die Verbandsversammlung. Stellt eine Gemeinde 
wegen Rückgangs ihrer Verbandsschüler zum Stichtag zu viele 
Verbandsräte, sind sie durch den Gemeinderat vor der nächs-
ten Verbandsversammlung abzuberufen (Art. 9 Abs. 3 
BaySchFG).    

(2) Den Vorsitz in der Schulverbandssammlung führt der Schulver-
bandsvorsitzende. 

 
§ 4 Schulverbandsvorsitzender 

 
(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer 

der Wahlzeit der Ersten Bürgermeister (Art. 41 Abs. 1 bzw. Art. 
42 Abs. 2 GLKrWG) den Verbandsvorsitzenden und seinen 
Stellvertreter. 

(2) Der Schulverbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit al-
le Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung dem Ers-
ten Bürgermeister zukommen. 

 
§ 5 Geschäftsgang 

 
Der Schulverband gibt sich eine Geschäftsordnung. Im Übrigen 
gelten für den Geschäftsgang die Bestimmungen der Gemeindeord-
nung, soweit sie nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 KommZG anwendbar sind. 
 

§ 6 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die 

übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Schulver-
bandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätig-
keit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 
den Beratungen und Entscheidungen der Schulver-
bandsversammlung und ihrer Ausschüsse. Außerdem können 
einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen werden. 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schul-
verbandsversammlung kraft Amtes  angehören, das  sind  die  
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ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemein-
den (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben nur Anspruch auf 
Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. 
Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG) soweit sie nicht Schulver-
bandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellver-
treter sind. 

(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten 
für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme 
an Sitzungen der Schulverbandsversammlung oder eines Aus-
schusses für jede Sitzung in Höhe von 25,00 Euro. 

(4) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine 
jährliche Aufwandsentschädigung von 600,- € (d.h. 50,- 
€/Monat). Der stellvertretende Vorsitzende erhält für seine Tä-
tigkeit eine jährliche Aufwandsentschädigung von 60,- € (d.h. 
5,- €/Monat). 

(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
 
a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für  
    die Beamten des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvor- 
    schriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen  
    der Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sit- 
    zungsort, insbesondere an dem in § 13 Abs. 2 der Ge- 
    schäftsordnung des Schulverbands genannten Ort statt- 
    finden; 
b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für  
    den nachgewiesenen Verdienstausfall; 
c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen  
    Verdienstausfall einen Pauschalsatz – für jede Stunde  
    Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach  
    19.00 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen 
    Feiertagen stattfinden, in Höhe von 13,00 Euro; 
d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und  
    c) haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder häuslichen 
    Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
    Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme ei- 
    ner Hilfskraft ausgeglichen werden kann, ein Pauschalsatz  
    unter den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen in  
    der Höhe von 13,00 Euro; ob die vorstehend genannten Vo- 
    raussetzungen vorliegen, entscheidet die Schulverbandsver- 
    sammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

(6)    Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf  
         Antrag gewährt. 
(7)    Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. 
         V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halbsatz KommZG und Art. 
        20 a Abs. 4 GO sowie  Art. 30 Abs. 2  Satz 3  letzter  Halbsatz  
        KommZG  sind  erfüllt, wenn  die  Ablieferung  gegenüber  der  
        Gemeinde erfolgt, in der das  Mitglied  der  Schulverbandsver- 
        sammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 

 
§ 7 Rechnungsprüfung 

 
Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss. 

§ 8 Kassengeschäfte 
 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund einer 
Zweckvereinbarung von der Verwaltungsgemeinschaftskasse Rei-
chertshofen geführt. 

§ 9 Finanzbedarf 
 

Gem. Art. 9 Abs. 5 Satz 1 BaySchFG erhebt der Schulverband für 
seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs von den 
Verbandsmitgliedern eine Umlage (Schulverbandsumlage). 
Die zu erhebende Umlage wird nach der Zahl der am 1. Oktober des 
Vorjahres bestehenden Verbandsschüler jeder Gemeinde bemes-
sen. 
 

§ 10 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Ver-
bandsmitglied aus dem Schulverband aus, so findet eine Vermögen-
sauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem aus-
scheidenden Verbandsmitglied statt, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG 
i. V. m. Art. 47 Abs. 6 KommZG. 
 

$ 11 Abwicklung 
 

Im Falle der Auflösung des Schulverbandes findet eine Abwicklung 
nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 47 Abs. 1 bis 5 
KommZG statt. 

 
§ 12 Bekanntmachungen des Schulverbandes 

 
(1) Die Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen im 

Amtsblatt des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm. 
(2) Die Mitgliedergemeinden des Schulverbandes weisen auf die 

Bekanntmachungen in ihren amtlichen Bekanntmachungen hin. 
 

§ 13 In-Kraft-Treten 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 23.06.2014 außer Kraft. 
 
Reichertshofen, den 11.12.2019 
 
Michael Franken, Schulverbandsvorsitzender 
 
Die Verbandssatzung des Schulverbandes Langenbruck wurde mit 
Schreiben vom 12.12.2019, Az.: 60/205 rechtsaufsichtlich geneh-
migt. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 12.12.2019 
 
Martin Wolf, Landrat 
______________________________________________________ 
 

Schulverband  
Mittelschule Reichertshofen 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schul-
verbands Mittelschule Reichertshofen und Entschädigungssat-

zung für ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Mittelschule 
Reichertshofen (nachfolgend stets Schulverbandsversammlung 
genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs.1 Satz 2 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – 
i.V.m. Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 
und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 
Abs. 5 und 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie 
Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) – BayRS 2020-1-1-I – folgende 
 

Satzung  
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands  

und Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit  
(Verbandssatzung): 

 
§ 1 Name und Sitz des Schulverbandes 

 
(1) Der Schulverband besteht auf Grund der Errichtung der Mittel-

schule Reichertshofen als Verbandsschule. 
(2) Der Schulverband führt folgenden Namen: Schulverband Mittel-

schule Reichertshofen. 
(3) Der Schulverband hat seinen Sitz in 85084 in Reichertshofen, 

Schloßgasse 5. 
(4) Sein räumlicher Geltungsbereich umfasst den mit Rechtsver-

ordnung der Regierung von Oberbayern vom 29. August 2011 
(Amtsblatt Nr. 18/2011) festgelegten Schulsprengel für die Mit-
telschule Reichertshofen. 

(5) Mitglieder des Schulverbandes sind der Markt Reichertshofen 
und die Gemeinde Baar-Ebenhausen. 
 

§ 2 Organe des Schulverbandes 
 
Die Organe des Schulverbandes sind 
(1) die Schulverbandsversammlung, 
(2) die Person, die den Vorsitz des Schulverbandes führt (Schul-

verbandsvorsitzender), 
(3) für den Schulverband wird zusätzlich ein Rechnungsprüfungs-

ausschuss gebildet. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht 
aus 3 Mitgliedern, die die Schulverbandsversammlung aus ihrer 
Mitte bestellt. Den Vorsitz führt ein von der Schulverbandsver-
sammlung bestimmtes Ausschussmitglied. 
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§ 3 Schulverbandsversammlung 
 
(1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den ersten Bür-

germeistern der am Schulverband beteiligten Gemeinden oder 
deren nach Art. 31 Abs. 2 oder Abs. 3 KommZG bestellten 
Stellvertretern. Gemeinden, aus denen am 1. Oktober jeden 
Jahres 51 bis 100 Schüler die Verbandsschule besuchen (Ver-
bandsschüler) entsenden einen und für jedes weitere angefan-
gene Hundert Verbandsschüler nochmals einen weiteren Ver-
bandsrat in die Verbandsversammlung. Stellt eine Gemeinde 
wegen Rückgangs ihrer Verbandsschüler zum Stichtag zu viele 
Verbandsräte, sind sie durch den Gemeinderat vor der nächs-
ten Verbandsversammlung abzuberufen (Art. 9 Abs. 3 
BaySchFG). 

(2) Den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung führt der Schul-
verbandsvorsitzende.  

 
§ 4 Schulverbandsvorsitzender 

 
(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer 

der Wahlzeit der Ersten Bürgermeister (Art. 41 Abs 1 bzw. Art. 
42 Abs. 1 GLKrWG) den Verbandsvorsitzenden und seinen 
Stellvertreter. 

(2) Der Schulverbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit al-
le Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung dem Ers-
ten Bürgermeister zukommen. 

 
§ 5 Geschäftsgang 

 
Der Schulverband gibt sich eine Geschäftsordnung. Im Übrigen 
gelten für den Geschäftsgang die Bestimmungen der Gemeindeord-
nung, soweit sie nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 KommZG anwendbar sind. 

 
§ 6 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die 

übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Schulver-
bandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätig-
keit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 
den Beratungen und Entscheidungen der Schulver-
bandsversammlung und ihrer Ausschüsse. Außerdem können 
einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen werden. 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schul-
verbandsversammlung kraft Amtes angehören, das sind die 
ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemein-
den (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben nur Anspruch auf 
Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. 
Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG), soweit sie nicht Schulver-
bandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellver-
treter sind. 

(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten 
für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme 
an Sitzungen der Schulverbandsversammlung oder eines Aus-
schusses für jede Sitzung in Höhe von 25,00 Euro. 

(4) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine 
jährliche Aufwandsentschädigung von 600,- € (d.h. 50,- 
€/Monat). Der stellvertretende Vorsitzende erhält für seine Tä-
tigkeit eine jährliche Aufwandsentschädigung von 60,- € (d.h. 
5,- €/Monat). 

(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für 
    die Beamten des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvor- 
    schriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen  
    der Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sit- 
    zungsort, insbesondere an dem in § 13 Abs. 2 der Ge- 
    schäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfin- 
    den; 
b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für 
    den nachgewiesenen Verdienstausfall; 
c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen 
    Verdienstausfall einen Pauschalsatz – für jede Stunde Sit- 
    zungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach  
    19.00 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen  
    Feiertagen stattfinden, in Höhe von 13,00 Euro; 
 

 
d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und 
    c) haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder häuslichen  
    Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
    Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme ei- 
    ner Hilfskraft ausgeglichen werden kann, ein Pauschalsatz 
    unter den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen in 
    der Höhe von 13,00 Euro; ob die vorstehend genannten Vo- 
    raussetzungen vorliegen, entscheidet die Schulverbandsver- 
    sammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

(6)    Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf  
         Antrag gewährt.  
(7)    Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2  
        BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halbsatz  
        KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3  
        letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung  
        gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schul- 
        verbandsversammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt  
        ausübt. 
 

§ 7 Rechnungsprüfung 
 

Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungs-
prüfungsausschuss. 

 
§ 8 Kassengeschäfte 

 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund einer 
Zweckvereinbarung von der Verwaltungsgemeinschaftskasse 
Reichertshofen geführt. 

 
§ 9 Finanzbedarf 

 
Gem. Art. 9 Abs. 5 Satz 1 BaySchFG erhebt der Schulverband für 
seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs von den 
Verbandsmitgliedern eine Umlage (Schulverbandsumlage). 
Die zu erhebende Umlage wird nach der Zahl der am 1. Oktober des 
Vorjahres bestehenden Verbandsschüler jeder Gemeinde bemes-
sen. 

 
§ 10 Ausscheiden von Mitgliedern 

 
Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Ver-
bandsmitglied aus dem Schulverband aus, so findet eine Ver-
mögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem 
ausscheidenden Verbandsmitglied statt, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG i. V. m. Art. 47 Abs. 6 KommZG. 
 

§ 11 Abwicklung 
 

Im Falle der Auflösung des Schulverbandes findet eine Abwicklung 
nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 47 Abs. 1 bis 5 
KommZG statt. 

 
§ 12 Bekanntmachungen des Schulverbandes 

 
(1)  Die Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen im 

Amtsblatt des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm 
(2) Die Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes weisen auf die 

Bekanntmachungen in ihren amtlichen Bekanntmachungen hin. 
 

§ 13 In-Kraft-Treten 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 23.06.2014 außer Kraft.  
 
Reichertshofen, den 10.12.2019 
 
Michael Franken, Schulverbandvorsitzender  
 
Die Verbandssatzung des Schulverbands Mittelschule Reicherts-
hofen wurde mit Schreiben vom 12.12.2019, Az.: 60/205 rechtsauf-
sichtlich genehmigt.  
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 12.12.2019 
 
Martin Wolf, Landrat  
______________________________________________________ 

 
Tag der Veröffentlichung: 17.12.2019 

 


